
Textgegenüberstellung 

Änderung der Gewerbeordnung 1994 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 
 

 § 76a. (1) Für Gastgärten, die sich auf öffentlichem Grund befinden oder an 
öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, ist für die Zeit von 8 bis 23 Uhr keine 
Genehmigung erforderlich, wenn 
 1. sie ausschließlich der Verabreichung von Speisen und dem Ausschank 

von Getränken dienen, 
 2. sie über nicht mehr als 75 Verabreichungsplätze verfügen, 
 3. in ihnen lauteres Sprechen als der übliche Gesprächston der Gäste, Sin-

gen und Musizieren vom Gastgewerbetreibenden untersagt ist und auf 
dieses Verbot hinweisende Anschläge dauerhaft und von allen Zugängen 
zum Gastgarten deutlich erkennbar angebracht sind, und 

 4. auf Grund der geplanten Ausführung zu erwarten ist, dass die gemäß 
§ 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt sind und 
Belastungen der Umwelt (§ 69a) vermieden werden; eine Gesundheitsge-
fährdung oder unzumutbare Belästigung durch Lärm ist jedenfalls nicht 
zu erwarten, wenn die im Einleitungssatz und in Z 1 bis Z 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind; eine wesentliche Beeinträchtigung des 
Verkehrs im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 4 ist jedenfalls nicht zu erwarten, 
wenn der Gastgarten gemäß § 82 Straßenverkehrsordnung 1960 – 
StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der jeweils geltenden Fassung, be-
willigt ist. 

(2) Für Gastgärten, die sich weder auf öffentlichem Grund befinden noch an 
öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, ist für die Zeit von 9 bis 22 Uhr keine 
Genehmigung erforderlich, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis Z 4 
sinngemäß erfüllt sind. 

(3) Der Betrieb eines Gastgartens im Sinne des Abs. 1 oder des Abs. 2 ist der 
Behörde vorher anzuzeigen. Dieser Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 353 
Z 1 lit. a bis lit. c in vierfacher Ausfertigung anzuschließen. 

(4) Sind die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfüllt, so hat 
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die Behörde unbeschadet eines Verfahrens nach §§ 366 ff dies festzustellen und 
den Betrieb des Gastgartens zu untersagen. Die Behörde hat diesen Bescheid 
spätestens drei Monate nach Einlangen der Anzeige samt Unterlagen zu erlassen. 

(5) Wenn die in Abs. 1 oder Abs. 2 angeführten Voraussetzungen wiederholt 
nicht eingehalten werden, hat die Behörde den Gastgarteninhaber mit Verfah-
rensanordnung zur Einhaltung der Voraussetzungen aufzufordern. Kommt der 
Gewerbetreibende dieser Aufforderung nicht nach, so hat die Behörde mit Be-
scheid die Schließung des Gastgartens zu verfügen. § 360 Abs. 4 letzter Satz und 
Abs. 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Mit Erteilung einer Genehmigung gemäß § 81 treten Bescheide gemäß 
Abs. 4 oder Abs. 5 außer Wirksamkeit. 

(7) Gastgärten, die im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis Z 4, jedoch über die in 
Abs. 1 oder Abs. 2 angeführten Zeiten hinaus betrieben werden, bedürfen einer 
Genehmigung, wenn es zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interes-
sen erforderlich ist. 

(8) Auf Gastgärten, die im Sinne des Abs. 1 oder Abs. 2 betrieben werden, 
sind die §§ 79 und 79a mit der Maßgabe anzuwenden, dass Auflagen und Ein-
schränkungen der Betriebszeit zugunsten von Nachbarn im Sinne des § 75 Abs. 2 
und 3 nur soweit vorzuschreiben sind, als diese zur Vermeidung einer Gefähr-
dung des Lebens oder der Gesundheit dieser Personen notwendig sind. 

(9) Die Gemeinde kann mit Verordnung abweichende Regelungen betref-
fend die in Abs. 1 und Abs. 2 festgelegten Zeiten für solche Gebiete festlegen, die 
insbesondere wegen ihrer Flächenwidmung, ihrer Verbauungsdichte, der in ihnen 
bestehenden Bedürfnisse im Sinne des § 113 Abs. 1 und ihrer öffentlichen Ein-
richtungen, wie Krankenhäuser, Altersheime, Bahnhöfe, Theater, Sportplätze und 
Parks, diese Sonderregelung rechtfertigen. Im Besonderen kann in der Verord-
nung auch in Gebieten mit besonderen touristischen Einrichtungen oder Erwar-
tungshaltungen (Tourismusgebiete) eine Zeit insbesondere bis 24 Uhr als gerecht-
fertigt angesehen werden.“

 8c. Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 

§ 84j. (1) Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit auf Baustellen ha-
ben Gewerbetreibende, die selbst eine berufliche Tätigkeit auf der Baustelle aus-
üben, sinngemäß folgende Vorschriften einzuhalten: 
 1. § 15 des ASchG, BGBl. Nr. 450/1994 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 147/2006, mit der Maßgabe, dass sie auch für die Sicherheit und die 
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Gesundheit derjenigen Personen Sorge zu tragen haben, die von ihren 
Handlungen und Unterlassungen betroffen sind, und den Anhang IV der 
Richtlinie 92/57/EWG über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränder-
liche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Fassung ABl. L 165 vom 
27.06.2007 S. 21, 

 2. § 33 Abs. 2 bis 4 und § 38 ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, § 3 Abs. 1 und 
§ 16 der Arbeitsmittelverordnung, BGBl. II Nr. 164/2000, sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen in den Anhängen I und II der Richtlinie 
2009/104/EG über Mindestvorschriften und Gesundheitsschutz bei Be-
nutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer in der Fassung ABl. 
L 260 vom 03.10.2009 S. 5, und 

 3. § 69 Abs. 2, 4 und 5 sowie § 70 Abs. 1, 2, 4 und 5 ASchG, BGBl. 
Nr. 450/1994. 

(2) Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit auf Baustellen haben 
Gewerbetreibende sinngemäß die in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Vorschriften 
sowie § 8 Abs. 1 des ASchG, BGBl. Nr. 450/1994 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 147/2006, und § 3a der Bauarbeiterschutzverordnung – BauV, BGBl. 
Nr. 340/1994 in der Fassung BGBl. II Nr. 256/2009, einzuhalten. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben die Hinweise des Baustellenstellenkoordi-
nators (§ 2 Abs. 7 des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/1999 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 159/2001), zu berücksichtigen. 

(4) Baustellen im Sinne der Abs. 1 und 2 sind zeitlich begrenzte oder orts-
veränderliche Ausführungsstätten, an denen Hoch- und Tiefbauarbeiten durchge-
führt werden. Dazu zählen insbesondere folgende Arbeiten: Aushub, Erdarbeiten, 
Bauarbeiten im engeren Sinn, Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen, 
Einrichtung oder Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, Abbauarbeiten, 
Abbrucharbeiten, Wartung, Instandhaltungs-, Maler- und Reinigungsarbeiten, 
Sanierung. 

§ 106. (5) Die im Abs. 4 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, deren Verwendung 
für die im Abs. 1 Z 3 genannten Tätigkeiten in Aussicht genommen ist, binnen 
einer Woche vorzulegen; jede beabsichtigte Änderung hinsichtlich der für die im 
Abs. 1 Z 3 genannten Tätigkeiten verwendeten Personen ist ebenfalls dieser Be-
hörde binnen einer Woche anzuzeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen von 

§ 106. (5) Die im Abs. 4 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, deren Verwendung 
für die im Abs. 1 Z 3 genannten Tätigkeiten in Aussicht genommen ist, binnen 
einer Woche vorzulegen; jede beabsichtigte Änderung hinsichtlich der für die im 
Abs. 1 Z 3 genannten Tätigkeiten verwendeten Personen ist ebenfalls dieser Be-
hörde binnen einer Woche anzuzeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen von 
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Änderungen dieses Verzeichnisses haben neben dem Vor- und Familiennamen 
der betreffenden Person auch deren Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörig-
keit und Unterkunft (Wohnung) zu enthalten.

Änderungen dieses Verzeichnisses haben neben dem Vor- und Familiennamen 
der betreffenden Person auch deren Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörig-
keit und Unterkunft (Wohnung) zu enthalten.

§ 112. (3) Gastgärten, die sich auf öffentlichem Grund befinden oder an öf-
fentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen jedenfalls von 8 bis 23 Uhr betrie-
ben werden, wenn sie ausschließlich der Verabreichung von Speisen und dem 
Ausschank von Getränken dienen, lautes Sprechen, Singen und Musizieren in 
ihnen vom Gastgewerbetreibenden untersagt ist und auf dieses Verbot hinweisen-
de Anschläge dauerhaft und von allen Zugängen zum Gastgarten deutlich er-
kennbar angebracht sind. Gastgärten, die sich weder auf öffentlichem Grund 
befinden, noch an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen jedenfalls von 9 
bis 22 Uhr betrieben werden, wenn sie die Voraussetzungen des ersten Satzes 
erfüllen. Die Gemeinde kann mit Verordnung abweichende Regelungen betref-
fend die Gewerbeausübung in Gastgärten für solche Gebiete festlegen, die insbe-
sondere wegen ihrer Flächenwidmung, ihrer Verbauungsdichte, der in ihnen 
bestehenden Bedürfnisse im Sinne des § 113 Abs. 1 und ihrer öffentlichen Ein-
richtungen, wie Krankenhäuser, Altersheime, Bahnhöfe, Theater, Sportplätze und 
Parks, diese Sonderregelung rechtfertigen.

 

§ 113. (3) Die Gemeinde kann unter Bedachtnahme auf die sonstigen öffent-
lichen Interessen für einzelne Gastgewerbebetriebe eine frühere Aufsperrstunde 
oder eine spätere Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch den Anlass bestimm-
ten Beschränkungen, bewilligen. Eine solche Bewilligung ist nicht zu erteilen, 
wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten von 
Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar belästigt 
oder der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der Sperrstunde oder der 
Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. In Orten, in denen 
Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden diese Behörden vor Er-
teilung der Bewilligung zu hören. 

(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu widerrufen, wenn sicherheitspo-
lizeiliche Bedenken bestehen, die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht straf-
bares Verhalten von Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 
unzumutbar belästigt oder der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der 
Sperrstunde oder der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. 
In Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden diese 
Behörden vor einer Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten 
von Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar beläs-

§ 113. (3) Die Gemeinde kann unter Bedachtnahme auf die sonstigen öffent-
lichen Interessen für einzelne Gastgewerbebetriebe eine frühere Aufsperrstunde 
oder eine spätere Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch den Anlass bestimm-
ten Beschränkungen, bewilligen. Eine solche Bewilligung ist nicht zu erteilen, 
wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten von 
Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar belästigt 
oder der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der Sperrstunde oder der 
Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. In Orten, in denen 
Bundespolizeibedirektionen bestehen, haben die Gemeinden diese Behörden vor 
Erteilung der Bewilligung zu hören. 

(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu widerrufen, wenn sicherheitspo-
lizeiliche Bedenken bestehen, die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht straf-
bares Verhalten von Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 
unzumutbar belästigt oder der Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der 
Sperrstunde oder der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. 
In Orten, in denen Bundespolizeidirektionen bestehen, haben die Gemeinden 
diese Behörden vor einer Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten 
von Gästen vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar beläs-
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tigt wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche Bedenken bestehen, hat die Gemein-
de eine spätere Aufsperrstunde oder eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben. 
Diese Vorschreibung ist zu widerrufen, wenn angenommen werden kann, dass 
der für die Vorschreibung maßgebende Grund nicht mehr gegeben sein wird. In 
Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Gemeinden vor einer 
Entscheidung diese Behörden zu hören. Nachbarn, die eine Verkürzung der Be-
triebszeit des Gastgewerbebetriebes bei der Gemeinde angeregt haben, sind Be-
teiligte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. 

(6) Die Sperrstunde und die Aufsperrstunde dürfen in Verordnungen und 
Bescheiden gemäß den vorstehenden Absätzen nur einheitlich für den gesamten 
Gastgewerbebetrieb mit allen seinen Betriebsräumen und allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen festgelegt werden. 

tigt wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche Bedenken bestehen, hat die Gemein-
de eine spätere Aufsperrstunde oder eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben. 
Diese Vorschreibung ist zu widerrufen, wenn angenommen werden kann, dass 
der für die Vorschreibung maßgebende Grund nicht mehr gegeben sein wird. In 
Orten, in denen Bundespolizeidirektionen bestehen, haben die Gemeinden vor 
einer Entscheidung diese Behörden zu hören. Nachbarn, die eine Verkürzung der 
Betriebszeit des Gastgewerbebetriebes bei der Gemeinde angeregt haben, sind 
Beteiligte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. 

(6) Die Sperrstunde und die Aufsperrstunde dürfen in Verordnungen und 
Bescheiden gemäß den vorstehenden Absätzen nur einheitlich für den gesamten 
Gastgewerbebetrieb mit allen seinen Betriebsräumen und allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen festgelegt werden. Dies gilt nicht für Gastgärten.

§ 116. (6) Die im Abs. 5 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, deren Verwendung 
für die im Abs. 5 genannten Tätigkeiten in Aussicht genommen ist, spätestens 
zwei Wochen vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzulegen; jede beabsichtigte 
Änderung hinsichtlich der für die im Abs. 5 genannten Tätigkeiten verwendeten 
Personen ist ebenfalls dieser Behörde spätestens zwei Wochen vor dem Beginn 
ihrer Verwendung anzuzeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen von Änderun-
gen dieses Verzeichnisses haben neben dem Vor- und Familiennamen der betref-
fenden Person auch deren Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und 
Unterkunft (Wohnung) zu enthalten. 

§ 116. (6) Die im Abs. 5 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, deren Verwendung 
für die im Abs. 5 genannten Tätigkeiten in Aussicht genommen ist, spätestens 
zwei Wochen vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzulegen; jede beabsichtigte 
Änderung hinsichtlich der für die im Abs. 5 genannten Tätigkeiten verwendeten 
Personen ist ebenfalls dieser Behörde spätestens zwei Wochen vor dem Beginn 
ihrer Verwendung anzuzeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen von Änderun-
gen dieses Verzeichnisses haben neben dem Vor- und Familiennamen der betref-
fenden Person auch deren Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und 
Unterkunft (Wohnung) zu enthalten.

§ 120. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Rauchfangkeh-
rer (§ 94 Z 55) bedarf es für das Reinigen, Kehren und Überprüfen von Rauch- 
und Abgasfängen, von Rauch- und Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen 
Feuerstätten. Insoweit Rauchfangkehrer durch landesrechtliche Vorschriften zu 
bestimmten Tätigkeiten verpflichtet werden, nehmen sie öffentliche Aufgaben 
wahr. 

§ 120. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Rauchfangkeh-
rer (§ 94 Z 55) bedarf es für das Reinigen, Kehren und Überprüfen von Rauch- 
und Abgasfängen, von Rauch- und Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen 
Feuerstätten. Insoweit Rauchfangkehrer durch landesrechtliche Vorschriften zu 
verwaltungspolizeilichen Tätigkeiten, insbesondere Tätigkeiten der Feuerpolizei, 
Baupolizei oder vergleichbaren Tätigkeiten verpflichtet werden, nehmen sie öf-
fentliche Aufgaben wahr und bedürfen dafür der Niederlassung in Österreich.

§ 121. (1) Das Gewerbe der Rauchfangkehrer darf nur von natürlichen Per-
sonen oder eingetragenen Personengesellschaften, deren persönlich haftende 
Gesellschafter natürliche Personen sind, ausgeübt werden. Die Ausübung des 
Gewerbes der Rauchfangkehrer erfordert weiters, 
 1. dass der Anmelder nicht schon im selben oder in zwei verschiedenen 

Kehrgebieten das Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber ausübt 
oder als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer im 

§ 121. (1) Das Gewerbe der Rauchfangkehrer darf nur von natürlichen Per-
sonen oder eingetragenen Personengesellschaften, deren persönlich haftende 
Gesellschafter natürliche Personen sind, ausgeübt werden. Die Ausübung des 
Gewerbes der Rauchfangkehrer erfordert weiters, 
 1. dass der Anmelder nicht schon im selben oder in zwei verschiedenen 

Kehrgebieten das Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber ausübt 
oder als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer im 
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Rauchfangkehrergewerbe tätig ist,
 2. bei natürlichen Personen die österreichische Staatsbürgerschaft und ihren 

Wohnsitz im Inland, 
 3. bei eingetragenen Personengesellschaften ihre Hauptniederlassung im 

Inland und die österreichische Staatsbürgerschaft der geschäftsführungs- 
und vertretungsbefugten Gesellschafter sowie deren Wohnsitz im Inland 
und 

 4. das Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. 
(2) bis (4)…

Rauchfangkehrergewerbe tätig ist,
 2. bei natürlichen Personen die Staatsangehörigkeit einer EWR-

Vertragspartei und ihren Wohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat, 
 3.  bei eingetragenen Personengesellschaften die Staatsangehörigkeit einer 

EWR-Vertragspartei der Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung beru-
fenen Organe oder der geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Ge-
sellschafter und deren Wohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat und 

 4. das Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. 
(2) bis (4)…

§ 130. (9) Die im Abs. 8 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, die für eine der im 
§ 129 Abs. 1 bzw. Abs. 4 genannten Tätigkeiten herangezogen werden, spätestens 
zwei Wochen vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzulegen; jede Änderung 
hinsichtlich der für die im § 129 Abs. 1 bzw. Abs. 4 genannten Tätigkeiten her-
angezogenen Personen ist dieser Behörde binnen zwei Wochen anzuzeigen. Das 
Verzeichnis oder die Anzeigen von Änderungen dieses Verzeichnisses haben 
neben dem Vor- und Familiennamen der betreffenden Person auch deren Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Unterkunft (Wohnung) zu ent-
halten. 

§ 130. (9) Die im Abs. 8 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
dieser, als Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller Personen, die für eine der im 
§ 129 Abs. 1 bzw. Abs. 4 genannten Tätigkeiten herangezogen werden, spätestens 
zwei Wochen vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzulegen; jede Änderung 
hinsichtlich der für die im § 129 Abs. 1 bzw. Abs. 4 genannten Tätigkeiten her-
angezogenen Personen ist dieser Behörde binnen zwei Wochen anzuzeigen. Das 
Verzeichnis oder die Anzeigen von Änderungen dieses Verzeichnisses haben 
neben dem Vor- und Familiennamen der betreffenden Person auch deren Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Unterkunft (Wohnung) zu ent-
halten.

§ 144. (4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die 
Waffenbücher der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bun-
despolizeibehörde dieser, auf Verlangen vorzulegen und im Falle der Endigung 
der Gewerbeberechtigung an diese abzuliefern.

§ 144. (4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die 
Waffenbücher der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bun-
despolizeidirektion dieser, auf Verlangen vorzulegen und im Falle der Endigung 
der Gewerbeberechtigung an diese abzuliefern.

§ 146. (1) Soweit sicherheitspolizeiliche Belange berührt werden, ist im 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese Behörde den Überprüfungen 
gemäß § 338 beizuziehen. 

§ 146. (1) Soweit sicherheitspolizeiliche Belange berührt werden, ist im 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion diese Behörde den Überprüfungen 
gemäß § 338 beizuziehen.

§ 147. (2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung eines Waffengewerbes 
(§ 139 Abs. 1) berechtigt sind, haben das Ruhen und jede Aufnahme der Gewer-
beausübung in der Hauptbetriebsstätte und in den weiteren Betriebsstätten der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
auch dieser Behörde, hinsichtlich einer Gewerbeberechtigung für militärische 
Waffen und militärische Munition (§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister 
für Landesverteidigung binnen drei Wochen anzuzeigen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede Erteilung einer Gewerbeberech-

§ 147. (2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung eines Waffengewerbes 
(§ 139 Abs. 1) berechtigt sind, haben das Ruhen und jede Aufnahme der Gewer-
beausübung in der Hauptbetriebsstätte und in den weiteren Betriebsstätten der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
auch dieser Behörde, hinsichtlich einer Gewerbeberechtigung für militärische 
Waffen und militärische Munition (§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister 
für Landesverteidigung binnen drei Wochen anzuzeigen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede Erteilung einer Gewerbeberech-
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tigung für die Ausübung eines Waffengewerbes, jede Bewilligung der Verlegung 
des Betriebes in einen anderen Standort, jede Anzeige über den Fortbetrieb, die 
Zurücklegung oder Entziehung einer Gewerbeberechtigung für ein Waffengewer-
be im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde dieser Behörde, bei Gewer-
beberechtigungen betreffend militärische Waffen und militärische Munition 
(§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister für Landesverteidigung zur Kennt-
nis zu bringen. 

tigung für die Ausübung eines Waffengewerbes, jede Bewilligung der Verlegung 
des Betriebes in einen anderen Standort, jede Anzeige über den Fortbetrieb, die 
Zurücklegung oder Entziehung einer Gewerbeberechtigung für ein Waffengewer-
be im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion dieser Behörde, bei Gewer-
beberechtigungen betreffend militärische Waffen und militärische Munition 
(§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister für Landesverteidigung zur Kennt-
nis zu bringen. 

§ 336. (1) Die Bundespolizei und die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwal-
tungsübertretungen und Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungs-
strafverfahren erforderlich sind, an der Vollziehung der §§ 366 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 
367 Z 35, 38, 50 und 51 und 367a sowie bei Verstößen gegen die Bestimmungen 
über Sperrstunden (§ 113) mitzuwirken. 

(2) … 
(3) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 angeführten Aufgaben andere ge-

eignete Organe zur Verfügung stehen, hat sie sich dieser anstelle der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu bedienen. 

§ 336. (1) Die Bundespolizei und die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwal-
tungsübertretungen und Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungs-
strafverfahren erforderlich sind, an der Vollziehung der §§ 366 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 
3a, 367 Z 35, 50, 51, 366b und 367a sowie bei Verstößen gegen die Bestimmun-
gen über Sperrstunden (§ 113) mitzuwirken. 

(2) … 
(3) Die in Abs. 1 genannten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ha-

ben im selben Umfang an der Vollziehung des § 368 mitzuwirken, sofern es sich 
um die in § 76a Abs. 1 oder Abs. 2 geregelten Zeiten oder Voraussetzungen han-
delt. 

(4) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 angeführten Aufgaben andere ge-
eignete Organe zur Verfügung stehen, hat sie sich dieser anstelle der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu bedienen.

§ 337. (1) Die in diesem Bundesgesetz (in den §§ 53, 112 Abs. 3, 113 Abs. 3 
bis 5, 123 Abs. 4, 125 Abs. 2, 286, 289 bis 293 und 355) festgelegten Aufgaben 
der Gemeinde sind mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfah-
rens solche des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 337. (1) Die in diesem Bundesgesetz (in den §§ 53, 76a Abs. 9, 113 Abs. 3 
bis 5, 123 Abs. 4, 125 Abs. 2, 286, 289 bis 293 und 355) festgelegten Aufgaben 
der Gemeinde sind mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfah-
rens solche des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 3.… 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 3.… 

3a. einen Gastgarten entgegen einem Bescheid gemäß § 76a Abs. 4 oder 
Abs. 5 betreibt; 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 24.… 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 24.… 

24a. entgegen § 76a Abs. 3 den Betrieb des Gastgartens nicht anzeigt;
 25. bis 57…. 25. bis 57…. 
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  57a. Gebote oder Verbote nicht einhält, die in den im § 84j Abs. 1 und 2 an-
geführten Vorschriften festgelegt sind;

§ 376. 1. bis 49. … § 376. 1. bis 49. … 
 50. Auf am Tag des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

nach diesem Bundesgesetz bereits genehmigte Gastgärten ist § 76a 
Abs. 4 und Abs. 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass durch die Unter-
sagung des Betriebes oder die Schließung des Gastgartens nicht in den 
Umfang der bereits bestehenden Genehmigung eingegriffen wird.

§ 373a. (1) bis (4) … 
(5) Bei Anzeigen über die erstmalige Aufnahme einer Tätigkeit gemäß 

Abs. 4 ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wie folgt zu verfahren: 
 1. ... 
 2. Bei den Gewerben gemäß § 94 Z 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 

30, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 46, 48, 53, 58, 62, 65, 66, 69, 80, 81 und 82 
oder gemäß Abs. 6 durch Verordnung festgelegten weiteren Gewerben 
oder bei gewerblichen Tätigkeiten, welche diesen Gewerben zuzuordnen 
sind, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit vor der ersten 
Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit neben dem Vorliegen der im 
Abs. 1 festgelegten Voraussetzungen zu überprüfen, ob aufgrund der 
mangelnden Berufsqualifikation des Dienstleisters eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit bzw. der 
Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfängers zu befürchten 
ist: 

 a) bis c)… 
 3. … 

§ 373a. (1) bis (4) … 
(5) Bei Anzeigen über die erstmalige Aufnahme einer Tätigkeit gemäß 

Abs. 4 ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wie folgt zu verfahren: 
 1. ... 
 2. Bei den Gewerben gemäß § 94 Z 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 

30, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 46, 48, 53, 55, 58, 62, 65, 66, 69, 80, 81 und 
82 oder gemäß Abs. 6 durch Verordnung festgelegten weiteren Gewer-
ben oder bei gewerblichen Tätigkeiten, welche diesen Gewerben zuzu-
ordnen sind, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit vor der 
ersten Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit neben dem Vorliegen der 
im Abs. 1 festgelegten Voraussetzungen zu überprüfen, ob aufgrund der 
mangelnden Berufsqualifikation des Dienstleisters eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit bzw. der 
Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfängers zu befürchten 
ist: 

 a) bis c)… 
3. … 

§ 382. (1) bis (41) ... § 382. (1) bis (41) ... 
(42) § 76a, § 84j, § 106 Abs. 5, § 113 Abs. 4 bis 6, § 116 Abs. 6, § 120 

Abs. 1 zweiter Satz, § 121 Abs. 1 Z 2 und 3, § 130 Abs. 9, § 144 Abs. 4, § 146 
Abs. 1, § 147 Abs. 2 und 3, § 336 Abs. 1, § 336 Abs. 3 und Abs. 4, § 337 Abs. 1, 
§ 366 Abs. 1 Z 3a, § 367 Z 24a, § 367 Z 57a, § 373a Abs. 5 Z 2, und § 376 Z 50, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010, treten am Tag nach der 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft; gleichzeitig tritt § 112 Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2010 außer Kraft. 

(43) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2010 wird die Richtlinie 
92/57/EWG über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen 
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anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz, ABl. L 245 vom 26.08.1992 S. 6, geändert durch die Richtlinie 
2007/30/EG, ABl. L 165 vom 27.06.2007 S. 21, umgesetzt.
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